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bei unbefristeten Arbeitsverträgen. 
Die Probezeit darf dem Arbeitnehmer 
beim selben Arbeitgeber nur einmal 
auferlegt werden. Kehrt derselbe Ar-
beitnehmer nach längerer Zeit zurück 
zum alten Arbeitgeber, darf der ihm 
keine erneute Probezeit auferlegen. 

Zudem sind Leiharbeitnehmer  be-
rechtigt, die gleiche Vergütung wie die 
im Betrieb des Entleihers beschäftig-
ten vergleichbaren Arbeitnehmer zu 
fordern. Im Übrigen können sie sich 
dafür entscheiden, einer Gewerkschaft 
beizutreten, die bei dem Verleiher oder 
dem Entleiher vertreten ist.

Arbeitsrechtlicher Standard auf 
deutschem Niveau 
Künftig müssen sich deutsche Inves-
toren in China an einen arbeitsrecht-
lichen Standard gewöhnen, der dem 
deutschen ähnelt. Damit steigen die 
Personalkosten und Arbeitgeber ha-
ben weniger Handlungsspielräume 
bei der Gestaltung von Arbeitsverträ-
ge. Das neue Arbeitsrecht ist nicht zu-
letzt deshalb eine Herausforderung für 
ausländische Investoren, weil es noch 
viele Unklarheiten und Unsicherhei-
ten bezüglich seiner Anwendung, 
Auslegung und der tatsächlichen 
Auswirkungen birgt. Es kann davon 
ausgegangen werden, dass das Gesetz 
in den einzelnen Städten und Provin-
zen unterschiedlich angewandt wird. 
Außerdem könnten in den jeweiligen 
Gebieten eigene, nur lokal gültige Vor-
gaben und Anleitungen zur Interpre-
tation der einzelnen Bestimmungen 
gemacht werden. Dies bedeutet, dass 
Arbeitgeber extrem sorgfältig organi-
sieren, agieren und dokumentieren 
müssen, um Risiken zu minimieren. 
Allerdings bleibt noch abzuwarten, 
inwiefern Unternehmen auf die Ein-
haltung der neuen Bestimmungen 
durch den Staat überprüft werden. 
Sicher ist jedenfalls, dass sowohl das 
Arbeitsministerium als auch andere 
zuständige Behörden deutlich mehr 
als bisher unternehmen müssen, um 
die Umsetzung der neuen Bestimmun-
gen in die Praxis zu gewährleisten. 
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Um die rasante Entwicklung des Franchi-
sing zu regulieren, hat die chinesische 
Regierung in jüngster Zeit eine ganze 
Reihe von Neuregelungen erlassen. Dazu 
gehören im Wesentlichen die Verwal-
tungsbestimmungen für kommerzielles 
Franchising, die Verwaltungsmethoden 
für die Offenlegung von Informationen 
sowie die Verwaltungsmethoden für die 
Registrierung von Franchiseaktivitäten, 
die gleichzeitig am 1. Mai 2007 in Kraft 
getreten sind. Darüber hinaus sind für 
ausländische Franchiseunternehmen 
zusätzlich die Verwaltungsmethoden für 
ausländische Investitionen im Handels-
sektor vom 16. April 2004 zu beachten.

Seriösität belegen
Danach muss der Franchisegeber zwin-
gend ein Unternehmen sein. Natürliche 
Personen können nicht als Franchisege-
ber auftreten. Ferner muss ein Franchi-
segeber über mindestens zwei direkt von 
ihm betriebene Filialen verfügen, bevor 
er Franchiseaktivitäten in China ausüben 
darf. Bei der zusätzlichen Voraussetzung 
der einjährigen Inbetriebnahme bleibt 
vom Wortlaut des Gesetzes allerdings 
unklar, ob sich diese Mindestbetriebszeit 
auf die direkt betriebenen Filialen oder 
auf die Dauer der Unternehmertätigkeit 
des Franchisegebers selbst bezieht. Es ist 
jedoch anzunehmen, dass hier die direkt 
betriebenen Filialen gemeint sind und 
diese seit über einem Jahr in Betrieb 
sein müssen. Damit soll vor allem die 
Seriosität des Franchisegebers gewähr-
leistet werden, was insbesondere durch 
den dauerhaften Betrieb von eigenen 
Filialen belegt werden kann. 

Eine wichtige Erleichterung im 
Rahmen dieser »2 + 1 Regelung« (zwei 
direkt betriebene Filialen und ein Jahr 
Inbetriebnahme) bringen die neuen 
Vorschriften insoweit, als es nunmehr 
nicht mehr notwendig ist, dass die direkt 
betriebenen Filialen in China errichtet 
wurden. Auch direkt betriebene Filialen 
im Ausland erfüllen die gesetzlichen 
Anforderungen. Dennoch bleiben wich-
tige Fragen ungeklärt, etwa, was genau 

unter einer direkt betriebenen Filiale zu 
verstehen ist und ob es ausreichend ist, 
dass die direkt betriebenen Filialen von 
Tochtergesellschaften beziehungsweise 
verbundenen Unternehmen des Fran-
chisegebers betrieben werden.

Ebenfalls wird die wichtige Frage der 
Zulässigkeit des Crossborder-Franchising  
durch die neuen Regelungen nicht klar 
beantwortet. Zwar deutet unter anderem 
der Verzicht auf das Erfordernis, dass die 
direkt betriebenen Filialen des Fran-
chisegebers in China errichtet werden 
müssen, darauf hin, dass Crossborder-
Franchising nunmehr zulässig ist. Einer 
Zulässigkeit des Crossborder-Franchi-
sing steht jedoch der Wortlaut der Ver-
waltungsmethoden für ausländische In-
vestitionen im Handelssektor entgegen, 
die für die Aufnahme von Franchiseak-
tivitäten zwingend die Gründung eines 
ausländisch investierten Unternehmens 
in China vorschreiben. 

Die neuen Vorschriften enthalten im 
Hinblick auf die »2+1 Regelung« eine 
Ausnahme für Unternehmen, die vor 
dem Inkrafttreten der neuen Vorschrif-
ten Franchiseaktivitäten in China durch-
geführt haben. Sie werden nachträglich 
von der »2+1 Regelung« befreit und 
erhalten damit eine Art Amnestie. 

Verträge registrieren
Durch die neuen Regelungen wird dem 
Franchisegeber eine Vielzahl von Ver-
pflichtungen auferlegt. Dazu gehören 
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Franchise im Aufschwung
Neue rechtliche Rahmenbedingungen
Bis Mitte der 80er Jahre war Franchising ein in China weitgehend un-
bekanntes Konzept. In den vergangenen Jahren hat sich das Franchi-
segeschäft jedoch rasant entwickelt. Derzeit existieren mehr als 2.600 
Franchise-Geber und etwa 200.000 Franchise-Outlets. 
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insbesondere Registrierungs- und Of-
fenlegungspflichten.

Ein Franchisegeber hat den Franchise-
vertrag nach den Verwaltungsmethoden 
für die Registrierung von Franchiseakti-
vitäten innerhalb von 15 Tagen nach 
der Unterzeichung bei der lokalen 
Handelsbehörde auf der Provinzebene 
registrieren zu lassen. Sofern das Fran-
chisegeschäft provinzüberschreitend 
ist, muss der Vertrag direkt beim Han-
delsministerium registriert werden. Die 
Registrierung kann auch Online über die 
Adresse http://sytxjy.syggs.mofcom.gov. 
cn/ erfolgen. 

Im Rahmen des Registrierungsver-
fahrens muss der Franchisegeber unter 
anderem darlegen, dass er die Vorausset-
zungen der »2+1 Regelung« erfüllt. Bei Fi-
lialen, die im Ausland betrieben werden, 
muss der Nachweis durch einen notariell 
beurkundeten Handelsregisterauszug, 
der von der chinesischen Botschaft 
oder einem Konsulat beglaubigt wurde, 
erbracht werden. 

Ein Franchisegeber muss mindestens 
30 Tage vor der Unterzeichung des Fran-
chisevertrags dem Franchisenehmer 
nach Abschluss einer Vertraulichkeits-
vereinbarung eine Reihe von Informa-
tionen und Unterlagen schriftlich of-
fenbaren. Zu diesen Unterlagen zählen 
unter anderem Auszüge der Wirtschafts-
prüfungsberichte der letzten zwei Jahre. 
Erfüllt der Franchisegeber seine Of-
fenbarungspflichten nicht oder nicht 
vollständig, so ist der Franchisenehmer 
einseitig berechtigt, von dem Franchise-
vertrag zurückzutreten. 

Gegen einen Franchisegeber, der die 
Voraussetzungen der »2+1 Regelung« 
nicht erfüllt und dennoch Franchising 
in China betreibt, kann die zuständige 
Behörde ein Bußgeld zwischen 100.000  
und 500.000 Yuan verhängen und das il-
legale Einkommen des Franchisegebers 
beschlagnehmen. Gegen einen Fran-
chisegeber, der die Registrierungs- und 
Offenbarungspflichten nicht erfüllt, 
kann  ein Bußgeld zwischen 10.000 und  
50.000 Yuan, in schweren Fällen bis zu 
100.000 Yuan, verhängt werden.

Klare Rahmenbedingungen
Mit den neuen Bestimmungen ver-
sucht die chinesische Regierung, klare 
Rahmenbedingungen für Franchising 
zu schaffen. Das gelingt bisher nur teil-
weise. Die Schaffung eines rechlichen 
Rahmens für das Franchise-Geschäft 
wird jedenfalls zur Konsequenz haben, 
dass Anstrengungen, die Franchiserege-
lungen durch Markenlizenzvereinba-

rungen zu umgehen, zukünftig nicht 
mehr geduldet werden. Darüber hinaus 
ist fraglich, ob die neuen Bestimmun-
gen für ausländische Investoren eine 
Erleichterung für den Markteintritt 
im Bereich Franchising bedeuten. Auf-
grund der Amnestie  für die Franchise-
Unternehmungen, die bislang nicht die 
»2+1 Regelung« erfüllen, sind die neuen 
Vorschriften zumindest faktisch eine 
Erschwerung der Markteintrittsbedin-
gungen. In jedem Fall haben ausländi-
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sche Investoren zunächst eine Menge 
Papierarbeit zu erledigen. 


